
 

 

 

 

Das Selbsthilfezentrum wird gefördert von der Landeshauptstadt München (Sozialreferat und 
Referat für Gesundheit und Umwelt) sowie von der Fördergemeinschaft der gesetzlichen 
Krankenkassenverbände in Bayern. 

 

 

 
 
 
PRESSEMITTEILUNG zum 16. März 2010: 
 
 
Neuerscheinung: „Recht für Selbsthilfegruppen“ 
 

Das Selbsthilfezentrum München präsentiert eine Neuerscheinung, die seit 
Jahren von Selbsthilfeaktiven und professionellen Selbsthilfeunterstützern 
vermisst wird. Erstmals erscheint ein Leitfaden zum Thema „Rechtliche 
Rahmenbedingungen für Selbsthilfegruppen“. 
 
Wer tritt für die Gruppe nach außen auf? Wer unterschreibt einen Förderantrag? 
Wer haftet bei Fehlern, Versäumnissen und Unfällen? Wer ist für einen Flyer 
presserechtlich verantwortlich? Ist ein Straßenfest steuerpflichtig? 
 
Fragen wie diese können nun endlich juristisch fundiert beantwortet werden. In 
enger Zusammenarbeit mit der Münchner Rechtsanwältin Renate Mitleger-
Lehner ist ein nützlicher Ratgeber für die tägliche Arbeit entstanden.  
 
„Wir freuen uns, allen nicht vereinsrechtlich organisierten Selbsthilfegruppen und 
entsprechenden Fachberatungsstellen eine wertvolle Hilfe an die Hand geben zu 
können“, meint Klaus Grothe-Bortlik, Geschäftsführer des Selbsthilfezentrums 
München. 
„Recht für Selbsthilfegruppen“ ist ab 22. März 2010 im Buchhandel erhältlich: 
ISBN 978-3-940865-02-1, 16,- Euro 
Selbsthilfegruppen aus dem Raum München wenden sich bitte wegen 
gesonderter Konditionen direkt an das Selbsthilfezentrum München,  
Westendstraße 68, 80339 München,  
Telefon 089 / 53 29 56 - 19, Telefax 089 / 53 29 56 - 49,  
www.shz-muenchen.de, info@shz-muenchen.de 
 

1.367 Zeichen 

Pressemitteilung zur Neuerscheinung „Recht für Selbsthilfegruppen“  

Selbsthilfezentrum München, Westendstraße 68, 80339 München 

Ansprechpartner: Klaus Grothe-Bortlik,  

Tel.: 53 29 56 - 15, klaus.grothe-bortlik@shz-muenchen.de 


